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Wir weisen darauf hin, dass aus rechentechnischen Gründen in den Tabellen Rundungs-
differenzen in Höhe von einer Einheit (EUR, % usw.) auftreten können.  
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1. Prüfungsauftrag 

Aufgrund unserer Wahl zum Abschlussprüfer in der ordentlichen Gesellschafterver-

sammlung vom 29. Juli 2020 erteilte uns die Geschäftsführung der 

Kommunalbau Mainhardt GmbH, 

Mainhardt 

(im Folgenden auch „Kommunalbau“ oder „Gesellschaft“ genannt) 

den Auftrag, den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 unter Ein-

beziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 

17. Mai bis 31. Dezember 2018 gemäß §§ 317 ff. HGB zu prüfen. 

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 und 

4 HGB. Gemäß § 103 GemO sowie § 21 des Gesellschaftsvertrags ist der Jahresab-

schluss nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt. 

Darüber hinaus wurde die Gliederung des Jahresabschlusses nach der Verordnung über 

Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen vom 

17. Juli 2015 vorgenommen. 

Die gesetzlich nicht vorgeschriebene Prüfung erfolgte auf der Grundlage von § 21 des 

Gesellschaftsvertrags.   

Der Prüfungsauftrag ist entsprechend § 53 Abs. 1 HGrG um die Prüfung der Ordnungs-

mäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse erweitert worden. 

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die 

anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir diesen 

Bericht nach den Grundsätzen des IDW PS 450 n.F., dem der von uns geprüfte Jahres-

abschluss sowie der geprüfte Lagebericht als Anlagen beigefügt sind. Dieser Bericht ist 

an das geprüfte Unternehmen gerichtet. 

Für die Durchführung unseres Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im 

Verhältnis zu Dritten, die als Anlage diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftrags-

bedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (AAB) in der 

Fassung vom 1. Januar 2017 (mit Abweichung) maßgebend.  
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Klarstellend weisen wir darauf hin, dass abweichend vom Wortlaut der AAB hinsichtlich 

der Nr. 9 (2) bis einschließlich Nr. 9 (6) gilt, dass die dort vorgesehenen Haftungsbe-

schränkungen nicht für grob fahrlässig verursachte Schadensfälle Anwendung finden.  
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2. Grundsätzliche Feststellungen 

2.1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den gesetzlichen Vertreter 

Der Lagebericht und der Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten nach unserer Be-

urteilung folgende wesentliche Aspekte  

zu den Grundlagen der Gesellschaft: 

• Zweck der Gesellschaft ist es, im Rahmen ihrer kommunalen Aufgabenstellung vor-
rangig eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Be-
völkerung sicherzustellen, die kommunale Siedlungspolitik und Maßnahmen der Inf-
rastruktur sowie Wirtschaftsförderung zu unterstützen sowie städtebauliche Entwick-
lungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.  

• Das Unternehmen befindet sich im Geschäftsjahr 2018 noch in der Aufbauphase. 

zum Geschäftsverlauf und zur Lage:  

• Mit dem ersten Bauprojekt –Mietwohnungen Sternareal- wurde im Oktober 2018 be-
gonnen. Acht der zwölf Wohnungen werden durch das Land Baden- Württemberg 
gefördert und dürfen nur an Mieter vermietet werden, die für den Bezug eines Wohn-
berechtigungsscheins berechtigt sind. 

• Mit der Projektierung von Eigentumswohnungen im “Quartier Schönblick“ wurde be-
gonnen. Die Wohnungen werden nach der Fertigstellung veräußert. 

• Zum 31. Dezember 2018 beträgt das Eigenkapital 552.339,39 €. 

zur voraussichtlichen Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken: 

• Die Mietwohnungen im „Wohnpark Stern“ wurden im ersten Quartal 2020 fertiggestellt 
und vermietet. 

• Mit den Bauarbeiten für das Projekt „Quartier Schönblick“ wurde im Frühjahr 2019 
begonnen. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung war ein Gebäude bereits fertiggestellt 
und wird zum Jahresende bezugsfertig sein, von den 24 Eigentumswohnungen wur-
den 15 bereits veräußert. Die beiden weiteren Gebäude werden plangemäß im 2. 
Quartal 2021 fertiggestellt. 

• 2021 werden die Eigentumswohnungen im „Quartier Schönblick“ fertiggestellt. Ein 
neues Projekt ist in der Planungsphase. 

Wir als Abschlussprüfer der Gesellschaft halten die Darstellung und Beurteilung der 

Lage sowie der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft mit ihren wesentlichen Chan-

cen und Risiken im Lagebericht und Jahresabschluss durch die Geschäftsführung für 

zutreffend.  
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3. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks  

Wir haben dem Jahresabschluss und dem Lagebericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 

17. Mai bis 31. Dezember 2018 der Kommunalbau Mainhardt GmbH, Mainhardt, in der 

diesem Bericht als Anlagen 1 bis 3 (Jahresabschluss) und Anlage 4 (Lagebericht) bei-

gefügten Fassung den unter dem Datum vom 7. Dezember 2020 in Stuttgart unterzeich-

neten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird: 

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die Kommunalbau Mainhardt GmbH, Mainhardt 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Kommunalbau Mainhardt GmbH, Mainhardt – be-

stehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung 

für das Rumpfgeschäftsjahr vom 17. Mai bis 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, 

einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. 

Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Kommunalbau Mainhardt GmbH, Main-

hardt, für das Rumpfgeschäftsjahr vom 17. Mai bis 31. Dezember 2018 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 

deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 

und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-

mögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer 

Ertragslage für das Rumpfgeschäftsjahr vom 17. Mai bis 31. Dezember 2018 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 

Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht 

in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 

Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-

treffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-

dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

geführt hat.  

  

ele
ktr

on
isc

he
 K

op
ie



 
 
 
 
 
 
 

Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 2018 – Kommunalbau Mainhardt GmbH 5 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim-

mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-

gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Un-

sere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verant-

wortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Un-

ternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 

berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 

Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die 

von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 

für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahres-

abschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlus-

ses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-

schriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss 

unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-

sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 

internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-

nungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines 

Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder un-

beabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant-

wortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 

beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang 

mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber 

hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrund-

satzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tat-

sächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-

richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie 

in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deut-

schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
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Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 

die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, 

um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 

deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete 

Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozes-

ses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 

des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-

schluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-

schen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 

Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres-

abschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, 

den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 

zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu ertei-

len, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 

eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-

schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-

prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Fal-

sche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden 

als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 

einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lagebe-

richts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.  

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kriti-

sche Grundhaltung. Darüber hinaus: 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder 

unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebe-

richt, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken 

durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, 

um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass we-

sentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher 

als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, 
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Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen 

bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können, 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses 

relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts re-

levanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, 

die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem 

Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzu-

geben, 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-

wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge-

setzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-

genden Angaben, 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzli-

chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 

der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungs-

nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen 

oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Ge-

sellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir 

zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir 

verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahres-

abschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben 

unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 

unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Be-

stätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder 

Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unterneh-

menstätigkeit nicht mehr fortführen kann, 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab-

schlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu-

grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahres-

abschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-

führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-

gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt, 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 

Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Un-

ternehmens, 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern darge-

stellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-

chender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die 
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den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde ge-

legten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung 

der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 

Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde lie-

genden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidba-

res Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten An-

gaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplan-

ten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 

einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prü-

fung feststellen.“ 

 

 

 

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer 

vorherigen Zustimmung. Bei der Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten 

Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten 

Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; insbeson-

dere weisen wir auf § 328 HGB hin. 
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4. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der nach den für alle Kaufleute 

geltenden handelsrechtlichen Vorschriften (§§ 242 bis 256a HGB) und den ergänzenden 

Vorschriften für Kapitalgesellschaften sowie bestimmte Personenhandelsgesellschaften 

(§§ 264 bis 288 HGB), aufgestellte Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr vom 

17. Mai bis 31. Dezember 2018 – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, 

Anhang – und der nach §§ 289 ff. HGB aufgestellte Lagebericht für das Rumpfgeschäfts-

jahr vom 17. Mai bis 31. Dezember 2018. 

Im Bestätigungsvermerk sind die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Auf-

sichtsrates für den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie die Verantwortung des 

Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts ausführ-

lich beschrieben. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die Prüfung der 

Einhaltung solcher gesetzlicher Vorschriften, die nicht die Rechnungslegung betreffen, 

nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung gehört, als sich aus diesen anderen 

Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den geprüften Jahresabschluss ergeben 

oder als die Nichtbeachtung solcher Gesetze erfahrungsgemäß Risiken zur Folge haben 

können, denen im Lagebericht Rechnung zu tragen ist. Unsere Prüfung hat sich zudem 

grundsätzlich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unterneh-

mens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert 

werden können. 

Wir haben auftragsgemäß bei der Durchführung der Abschlussprüfung auch die Ord-

nungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftlichen Verhältnisse gem. § 53 

Abs. 1 HGrG geprüft sowie den IDW PS 720 "Berichterstattung über die Erweiterung der 

Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" beachtet. 

Wir haben unsere Prüfung in den Monaten Juni bis Dezember 2020 durchgeführt. 
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Die Grundzüge unseres Prüfungsvorgehens stellen wir im Folgenden dar: 

Entwicklung der Prüfungsstrategie 

 Erlangung eines Verständnisses des Unternehmens, seines Umfelds und seines 

rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) 

 Festlegung von Prüfungsfeldern und Prüfungsschwerpunkten auf Basis unserer Ri-

sikoeinschätzung: 

• Errichtung der Gesellschaft 

• Zugänge zum Anlagevermögen 

 Festlegung der Prüfungsstrategie und des zeitlichen Ablaufs der Prüfung 

 Auswahl des Prüfungsteams und Erwägung des Einsatzes von Spezialisten 

 

Auswahl und Durchführung kontrollbasierter Prüfungshandlungen 

 Auswahl kontrollbasierter Prüfungshandlungen aufgrund von Risikoeinschätzun-

gen und Kenntnis der Geschäftsprozesse und Systeme 

 Beurteilung der Ausgestaltung sowie der Wirksamkeit der ausgewählten rech-

nungslegungsbezogenen Kontrollmaßnahmen 

 

Einzelfallprüfungen und analytische Prüfungen von Abschlussposten 

 Durchführung analytischer Prüfungshandlungen von Abschlussposten 

 Einzelfallprüfungen in Stichproben und Beurteilung von Einzelsachverhalten unter 

Berücksichtigung der ausgeübten Bilanzierungswahlrechte und Ermessensspiel-

räume, u.a. 

• Einholung der Bestätigung des Steuerberaters 

• Einholung von Bestätigungen der Kreditinstitute 
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Gesamtbeurteilung der Prüfungsergebnisse und Berichterstattungen 

 Bildung des Prüfungsurteils 

 Berichterstattung in Prüfungsbericht und Bestätigungsvermerk 

 Mündliche Erläuterungen der Prüfungsergebnisse gegenüber dem Management 

Von der Geschäftsführung und den von ihr beauftragten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern sind alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise erbracht und die berufs-

übliche schriftliche Vollständigkeitserklärung abgegeben worden. Darin wird insbeson-

dere versichert, dass in der Buchführung alle buchungspflichtigen Vorgänge und in dem 

vorliegenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflich-

tungen und Abgrenzungen, außerdem sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, 

ferner alle Wagnisse berücksichtigt sowie alle erforderlichen Angaben gemacht sind. 
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5. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 

5.1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

5.1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

Die Buchführung ist nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen ord-

nungsgemäß und entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die den weiteren geprüften 

Unterlagen entnommenen Informationen sind ordnungsgemäß in Buchführung, Jahres-

abschluss und Lagebericht abgebildet worden.  

5.1.2. Jahresabschluss 

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 (Anlagen 1 bis 3) ent-

spricht nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-

nisse in allen wesentlichen Belangen den Rechnungslegungsvorschriften des HGB unter 

Beachtung der rechtsformspezifischen Vorschriften sowie den besonderen Bestimmun-

gen des GmbH-Gesetzes. 

Der Jahresabschluss wurde ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren 

geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die gesetzlichen Vorschriften zur Gliede-

rung, Bilanzierung und Bewertung sowie zum Anhang in allen wesentlichen Belangen 

eingehalten. 

Der Anhang entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Angaben im Anhang sind in 

allen wesentlichen Belangen vollständig und zutreffend. 

5.1.3. Lagebericht 

Der Lagebericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 17. Mai bis 31. Dezember 2018 (An-

lage 4) entspricht nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 

Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften.  ele
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5.2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

5.2.1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Der Jahresabschluss vermittelt insgesamt, d.h. aus dem Zusammenwirken von Bilanz, 

Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. 

Zum besseren Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses gehen wir 

nachfolgend pflichtgemäß auf die wesentlichen Bewertungsgrundlagen und den Ein-

fluss, den Änderungen in den Bewertungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltende Maß-

nahmen insgesamt auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses haben, ein. 

5.2.2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen 

Die dem Jahresabschluss der Gesellschaft zugrunde gelegten Bilanzierungs- und Be-

wertungsmethoden sind im Anhang (Anlage 3) erläutert. Sie entsprechen den gesetzli-

chen Vorschriften.  

Aus der Ausübung von Beurteilungsspielräumen oder der Inanspruchnahme von gesetz-

lichen Wahlrechten ergeben sich keine wesentlichen Auswirkungen auf die Darstellung 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. 

5.3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

Aufgrund der überschaubaren Verhältnisse und der detaillierten Angaben im Jahresab-

schluss und Lagebericht wurde an dieser Stelle von analytischen Ausführungen abge-

sehen. 
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6. Schlussbemerkung 

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Kommunalbau 

Mainhardt GmbH, Mainhardt, für das Rumpfgeschäftsjahr vom 17. Mai bis 31. Dezember 

2018 und des Lageberichts für dieses Rumpfgeschäftsjahr erstatten wir in Übereinstim-

mung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstel-

lung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.). 

 

Stuttgart, den 7. Dezember 2020 

 

Baker Tilly GmbH & Co. KG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

(Düsseldorf) 

 

 

 

Daniel Deutsch 
Wirtschaftsprüfer 

 

Dagmar Liphardt 
Wirtschaftsprüferin 
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Anlage 1

Kommunalbau Mainhardt GmbH, Mainhardt Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA 31.12.2018 17.05.2018 PASSIVA 31.12.2018 17.05.2018
EUR EUR EUR EUR EUR EUR

A. ANLAGEVERMÖGEN A. EIGENKAPITAL

I. Sachanlagen I. Gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten 187.432,29 0,00 II. Kapitalrücklagen 471.535,00 0,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 252.998,74 0,00

III. Jahresfehlbetrag -19.195,61 0,00
440.431,03 0,00

552.339,39 100.000,00
B. UMLAUFVERMÖGEN

B. RÜCKSTELLUNGEN
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte

sonstige Rückstellungen 3.500,00 0,00
geleistete Anzahlungen 2.092,62 0,00

3.500,00 0,00
2.092,62 0,00

C. VERBINDLICHKEITEN
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.272,60 0,00
1. Forderungen gegen Gesellschafter 5.951,26 0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände 3.200,04 0,00 2.272,60 0,00

9.151,30 0,00

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 104.669,89 100.000,00

115.913,81 100.000,00

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 1.767,15 0,00

558.111,99 100.000,00 558.111,99 100.000,00
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Anlage 2

Kommunalbau Mainhardt GmbH, Mainhardt

Gewinn- und Verlustrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr

vom 17. Mai bis 31. Dezember 2018

2018
EUR EUR

1. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke 375,75

375,75

2. sonstige betriebliche Aufwendungen 9.919,86

3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8.900,00

4. Ergebnis nach Steuern -19.195,61

5. Jahresfehlbetrag -19.195,61
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Kommunalbau Mainhardt GmbH       

Anhang für das Rumpfgeschäftsjahr 17.05.2018 - 31.12.2018 

A. Allgemeine Grundlagen 

 

Die Kommunalbau Mainhardt GmbH hat ihren Sitz in Mainhardt und ist beim Amtsgericht 

Stuttgart im Handelsregister unter dem Geschäftszeichen HRB 765104 eingetragen.  

 

Der Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr wurde gemäß den Vorschriften des Han-

delsgesetzbuchs §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den ergänzenden Vorschriften des 

GmbH-Gesetzes erstellt. 

 

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Ka-

pitalgesellschaft. Gemäß § 103 GemO Baden-Württemberg sind im vorliegenden Fall die 

Vorschriften für große Kapitalgesellschaften anzuwenden. Darüber hinaus wurde die Glie-

derung des Jahresabschlusses nach der Verordnung über Formblätter für die Gliederung 

des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen vom 17.07.2015 vorgenommen. 

 

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme einer positiven Fortbe-

stehensprognose. 

 

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. 

 

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

 

Das Anlagevermögen wird mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und soweit abnutz-

bar, vermindert um planmäßige Abschreibungen, ausgewiesen. Als Anschaffungskosten 

werden die Bruttorechnungsbeträge (incl. UST) zuzüglich Anschaffungsnebenkosten und 

abzüglich Anschaffungskostenminderungen angesetzt. 

 

Die Abschreibungen werden entsprechend der wirtschaftlichen Nutzungsdauern vorgenom-

men. Die Zugänge werden jeweils ab dem Monat des Zugangs abgeschrieben. 

 

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke und anderen Vorräte werden zu Anschaf-

fungs- und Herstellungskosten angesetzt. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten um-

fassen die Kosten des Erwerbs, die Kosten der Herstellung (einschließlich fixer und variab-

ler Fertigungsgemeinkosten) und sonstige Kosten, die anfallen, um die Vorräte an ihren 

derzeitigen Standort und in ihren derzeitigen Zustand zu versetzen. 
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Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten unter der Be-

rücksichtigung von Einzelrisiken angesetzt. 

 

Das Eigenkapital ist zum Nennwert angesetzt. 

Die sonstigen Rückstellungen sind nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer 

Beurteilung bemessen. 

 

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. 

 

C. Angaben zur Bilanz 

 

Anlagevermögen 

 

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem diesen Anhang als Anlage 1 beigefüg-

ten Anlagenspiegel für das Rumpfgeschäftsjahr 2018 ersichtlich. 

 

Umlaufvermögen 

 

Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte enthält geleistete Anzahlungen 

für das Bauvorhaben Schönblick. 

 

Die Forderungen gegenüber den Gesellschaftern resultieren ausschließlich aus Kostener-

stattungen.  

 

In den sonstigen Vermögensgegenständen werden Steuerguthaben gegenüber dem Fi-

nanzamt ausgewiesen.  

 

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. 

 

Rechnungsabgrenzungsposten 

 

Enthalten sind 2 T€ aus Zahlungen für das Geschäftsjahr 2019. 

 

Eigenkapital 

 

Das Stammkapital wird zum Nennbetrag in Höhe von 100 T€ ausgewiesen. 

 

Rückstellungen 

 

Die sonstigen Rückstellungen decken alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen ab. Sie 

betreffen insbesondere die Jahresabschlussprüfung. 
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Verbindlichkeiten 

Die Restlaufzeiten und gewährten Sicherheiten der Verbindlichkeiten gehen dem diesem 

Anhang als Anlage 2 beigefügten Verbindlichkeitsspiegel hervor. 

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen 

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten be-

standen am Bilanzstichtag nicht. 

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung 

 

In den Zinsen und sonstigen Aufwendungen sind Kreditabschluss/-bereitstellungsgebühren 

enthalten. 

 

E. Nachtragsbericht 

 

Nach dem Bilanzstichtag gab es keine Vorgänge von besonderer Bedeutung, die einen 

wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der GmbH haben. 

 

F. Sonstige Angaben 

 

Geschäftsführer ist Herr Friedmar Wagenländer. 

 

Mitglieder des Aufsichtsrates: 

Damian Komor  Bürgermeister     Vorsitzender 

Walter Mack   Betriebswirt (selbständig)   bis 02.07.2019 

Rüdiger Honold  Stuckateuermeister (selbständig)  bis 02.07.2019 

Wilfried Correll  Projektingenieur (Telekom AG)  bis 02.07.2019 

Bernhard Schweizer  Bankbetriebswirt (Sparkasse Schw. Hall-Crailsheim) 

Stephan Kemppel  Landwirt (selbständig)   bis 02.07.2019 

Tilmann Schoch  Sozialpädagoge (Sonnenhof e.V. Schw. Hall) 

 

Das Honorar für die Abschlussprüfung beläuft sich auf 3 T€. 
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Ergebnisverwendung 

 

Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.  

 

 

 

 

Mainhardt, 7. Dezember 2020 

Friedmar Wagenländer, Geschäftsführer 
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Anlage 1 zum Anhang

Kommunalbau Mainhardt GmbH, Mainhardt
Entwicklung des Anlagevermögens 2018

17.5.2018 Zugänge Umbuchungen Abgänge 31.12.2018 17.5.2018 Zugänge Abgänge 31.12.2018 31.12.2018 17.05.2018
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

I. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 0,00 187.432,29 0,00 0,00 187.432,29 0,00 0,00 0,00 0,00 187.432,29 0,00

2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 252.998,74 0,00 0,00 252.998,74 0,00 0,00 0,00 0,00 252.998,74 0,00

0,00 440.431,03 0,00 0,00 440.431,03 0,00 0,00 0,00 0,00 440.431,03 0,00

Anschaffungs- und Herstellungskosten Kumulierte Abschreibungen Buchwerte
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Anlage 2 zum Anhang

Kommunalbau Mainhardt GmbH, Mainhardt

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2018

Art der Verbindlichkeiten Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit gesicherte
< 1 Jahr > 1 Jahr davon > 5 Jahre Beträge

€ € € € €

Verbindlichkeiten aus Lieferungen 

und Leistungen 2.272,60                 2.272,60                 0,00                        0,00                        0,00                        
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Lagebericht für das Rumpfgeschäftsjahr 2018 

 

1 Grundlagen des Unternehmens  

1.1  Geschäftsmodell, Strategie und Ziele 

Zweck der Gesellschaft ist es, im Rahmen ihrer kommunalen Aufgabenstellung vorrangig eine sozial verant-

wortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen, die kommunale Sied-

lungspolitik und Maßnahmen der Infrastruktur sowie Wirtschaftsförderung zu unterstützen sowie städtebauli-

che Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.  

Das Unternehmen befindet sich noch in der Aufbauphase. 

 

2 Wirtschaftsbericht  

2.1 Wirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen  

Es besteht auf dem Wohnungsmarkt in Mainhardt eine sehr große Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum.  

Die Kommunalbau Mainhardt GmbH nimmt gemeinwohlorientierte Leistungen wahr, die im Beihilferecht eine 

Sonderstellung einnehmen. Die EU-Kommission hatte eine Richtlinie erlassen, in der die Voraussetzungen 

definiert werden, bei welchen öffentlichen Unterstützungen für Gemeinwohlaufgaben mit dem Beihilferecht im 

Einklang stehen. Hierzu ist grundsätzlich der formale Beschluss eines Betrauungsaktes erforderlich; bisher 

wurde noch kein Beschluss gefasst, und es wurden keine Zuwendungen zur Unterstützung der Geschäftstä-

tigkeit beantragt. 

         

2.2  Geschäftsverlauf  

Mit dem ersten Bauprojekt –Mietwohnungen Sternareal- wurde im Oktober 2018 begonnen. Acht der zwölf 

Wohnungen werden durch das Land Baden- Württemberg gefördert und dürfen nur an Mieter vermietet wer-

den, die für den Bezug eines Wohnberechtigungsscheins berechtigt sind. 

Mit der Projektierung von Eigentumswohnungen im “Quartier Schönblick“ wurde begonnen. Die Wohnungen 

werden nach der Fertigstellung veräußert. 

 

2.3 Wirtschaftliche Entwicklung  

2.3.1 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage  

Die Bilanzsumme erhöhte sich seit Gründung im Mai von 100.000 € auf 558.111,99 €. Zum 31.12.2018 beträgt 

das Eigenkapital 552.339,39 € und es bestehen noch keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.  

Die Kommunalbau Mainhardt GmbH hält Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten für 

das Grundstück „Wohnpark Stern“ in Höhe von 187.432,29 €. Die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im 

Bau im „Wohnpark Stern“ betragen 252.998,74 €. 

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2018 ergibt einen Fehlbetrag von 19.195,61 €. Dieser Fehlbe-

trag ist begründet durch Verwaltungskosten, die mit der Gründung und Start des ersten Bauprojekts entstan-

den sind. Mieteinnahmen sind im Jahr 2018 noch keine zu verzeichnen. 
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3 Chancen-, Risiken und Ausblick 
 

Die Mietwohnungen im „Wohnpark Stern“ wurden im ersten Quartal 2020 fertiggestellt und vermietet. 

Mit den Bauarbeiten für das Projekt „Quartier Schönblick“ wurde im Frühjahr 2019 begonnen. Zum Zeitpunkt 

der Berichterstattung war ein Gebäude bereits fertiggestellt und wird zum Jahresende bezugsfertig sein, von 

den 24 Eigentumswohnungen wurden 15 bereits veräußert. Die beiden weiteren Gebäude werden plangemäß 

im 2. Quartal 2021 fertiggestellt. 

Da durch die Gemeinde Mainhardt schon mehrere Jahre keine neuen Objekte angeboten wurden, könnten die 

aktuellen Marktpreise eine Herausforderung für Interessenten aus der Region darstellen. 

2021 werden die Eigentumswohnungen im „Quartier Schönblick“ fertiggestellt. Ein neues Projekt ist in der 

Planungsphase. 

 

 

 

 
 

 

 

Mainhardt, 7. Dezember 2020               _______________________ 

Ort, Datum                           Geschäftsführer 
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Kommunalbau Mainhardt GmbH, Mainhardt  

 

Prüfung nach § 53 HGrG 

 

 

Fragenkreis 1:  Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie indivi-

dualisierte Offenlegung der Organbezüge 

 

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die 

Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche 

Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für 

die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürf-

nissen des Unternehmens bzw. des Konzerns? 

 

Nach § 5 des Gesellschaftsvertrages vom 9. März 2018 mit Änderung vom 8. Mai 2018 sind 

Organe der Gesellschaft der / die Geschäftsführer, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterver-

sammlung. Die Aufgaben der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates sind im Gesellschafts-

vertrag geregelt. Während des Geschäftsjahres war Herr Friedmar Wagenländer alleiniger Ge-

schäftsführer der Gesellschaft. 

 

Diese Regelungen entsprechen den Bedürfnissen des Unternehmens.  

 

 

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden 

Niederschriften hierüber erstellt? 

 

Während des Rumpfgeschäftsjahrs vom 17. Mai bis 31. Dezember 2018 tagte der Aufsichtsrat 

fünf mal; eine Gesellschafterversammlung fand nicht statt.  

 

Die schriftlichen Protokolle über diese Sitzungen liegen uns vor. 

  

 

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG 

sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig? 

 

Der Geschäftsführer, Herr Friedmar Wagenländer, gehört keinem Kontrollgremium i. S. d. § 125 

Abs. 1 Satz 5 AktG an. 

 

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) indivi-

dualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, 

erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung aus-

gewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet? 

 

Für die Geschäftsführung wird keine Vergütung gewährt. 
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Aufsichtsratsmitglieder erhalten von der Gemeinde Mainhardt eine ehrenamtliche Entschädi-

gung.  

 

 

Fragenkreis 2:  Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen 

 

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, 

aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefug-

nisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung? 

 

Für die Gesellschaft gibt es aufgrund der sehr überschaubaren Größe keinen Organisationsplan.  

In der Geschäftsordnung für die Geschäftsführer sind die wichtigsten Vorgänge und Geschäfts-

abläufe geregelt. Daneben gilt die Dienstanweisung der Gemeinde Mainhardt für die Bewirt-

schaftungs-, Feststellungs- und Anordnungsbefugnis analog.  

  

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren 

wird? 

 

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäftsordnung sowie die Regelungen 

der vorstehend genannten Dienstanweisung nicht befolgt wurden.  

 

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und doku-

mentiert? 
 

Es gibt eine Dienstanweisung zur Vermeidung und Bekämpfung von Korruption der Gemeinde 

Mainhardt, welche für die Kommunalbau Mainhardt GmbH in analoger Weise anzuwenden ist.  

 

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungs-

prozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kre-

ditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht ein-

gehalten werden? 

 
Der Gesellschaftsvertrag enthält Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entschei-

dungsprozesse. 

 

Daneben gibt es eine Geschäftsordnung für den Geschäftsführer und eine Geschäftsordnung 

für den Aufsichtsrat, sowie eine Dienstanweisung mit Regelungen zur Bewirtschaftungs-, Fest-

stellungs- und Anordnungsbefugnis der Gemeinde Mainhardt, die für die Gesellschaft analog 

gilt. 

 

Als öffentlicher Auftraggeber unterliegt die Kommunalbau Mainhardt GmbH, Mainhardt, den 

Vergaberichtlinien. Es werden jeweils Ausschreibungen vorgenommen, die den Regelungen der 

VOB und der VOL entsprechen. 
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e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwal-

tung, EDV)? 

 

Wichtige Verträge werden auskunftsgemäß bei der Geschäftsführung hinterlegt. 

 

 

Fragenkreis 3:  Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling 

 

a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschrei-

bung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den 

Bedürfnissen des Unternehmens? 

 

Für das Rumpfgeschäftsjahr 2018 wurde noch kein Wirtschafts- und Finanzplan aufgestellt.  

 

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht? 

 

n/a  

 

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den 

besonderen Anforderungen des Unternehmens? 

 

Das Rechnungswesen wird zum einen von Mitarbeitern der Stadtkämmerei (insb. Zahlungen) 

sowie von einem Steuerberater (laufende Buchhaltung) geführt und entsprich der Größe und den 

Anforderungen des Unternehmens. Die Kontrolle der Kosten erfolgt durch den Geschäftsführer. 

 

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditäts-

kontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet? 

 

Es besteht kein eigenes Finanzmanagement. Die Liquiditäts- sowie die Kreditüberwachung wird 

durch den Kämmereimitarbeiter der Gemeinde Mainhardt regelmäßig vorgenommen. 

 

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich 

Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden 

sind? 

 

Siehe d); es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben dass die Regelung der Gemeinde Main-

hardt nicht eingehalten wurden.   

 

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist 

durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah 

und effektiv eingezogen werden? 
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Bei der Durchführung der Jahresabschlussprüfung haben wir festgestellt, dass Entgelte (bisher 

nur Anzahlungsrechnungen) vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt und zeitnah verein-

nahmt werden. 

 

 

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst 

es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche? 

 

Das Controlling (ins. Kostenkontrolle über die Bauvorhaben) erfolgt durch den Geschäftsführer. 

Es entspricht den Anforderungen des Unternehmens. Die noch überschaubare Größe des Un-

ternehmens ermöglicht dem Geschäftsführer eine effiziente Steuerung der Gesellschaft.  

 

h) Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung 

der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung 

besteht? 

 

Tochterunternehmen und Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht, existie-

ren nicht. 

 

 

Fragenkreis 4:  Risikofrüherkennungssystem 

 

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und 

Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt 

werden können? 

 

n/a, da die Gesellschaft erst ihre Geschäftstätigkeit aufnimmt 

 

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben 

sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden? 

 

Unseres Erachtens ist es aufgrund der geringen Geschäftstätigkeit und geringen Komplexität 

der Bilanzstrukturen noch nicht erforderlich Frühwarnsignale für eine Bestandsgefährdung zu 

definieren. 

 

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert? 

 

n/a 

 

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem 

aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abge-

stimmt und angepasst? 

 

n/a 
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Fragenkreis 5:  Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und 

Derivate 

 

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstru-

menten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festge-

legt? Dazu gehört: 

• Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden? 

• Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen einge-

setzt werden? 

• Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Um-

fang dürfen offene Posten entstehen? 

• Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich 

zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. anti-

zipatives Hedging)? 

 

Der Fragenkreis 5 ist nicht einschlägig. Der Einsatz von Finanzinstrumenten, anderen Termin-

geschäften sowie Optionen und Derivaten ist bei der Kommunalbau Mainhardt GmbH, Main-

hardt, bisher nicht erfolgt und ist (auskunftsgemäß) auch nicht vorgesehen. 

 

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditio-

nen und zur Risikobegrenzung? 

 

Siehe Frage a). 

 

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumen-

tarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf 

• Erfassung der Geschäfte 

• Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse 

• Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung 

• Kontrolle der Geschäfte? 

 

Siehe Frage a). 

 

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivat-

geschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen? 

 

Siehe Frage a). 

 

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen? 

 

Siehe Frage a). 

 

ele
ktr

on
isc

he
 K

op
ie



 

 

 

 

 

Anlage 5 

 

6 

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offe-

nen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt? 

 

Siehe Frage a). 

 

 

Fragenkreis 6:  Interne Revision 

 

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revi-

sion/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion 

durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen? 

 

Eine interne Revision besteht nicht. Die interne Revision wird auch nicht durch ein anderes ex-

ternes Organ / Dienstleister vorgenommen.  

Die Gesellschaft ist grundsätzlich der Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Würt-

temberg unterworfen. 

 

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? 

Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten? 

 

Entfällt, da keine interne Revision eingerichtet ist. 

 

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzern-

revision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare 

Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? 

Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Lie-

gen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor? 

 

Siehe Frage b). 

 

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abge-

stimmt? 

 

Siehe Frage b). 

 

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um 

welche handelt es sich? 

 

Siehe Frage b). 

 

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen 

Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/ Konzernre-

vision die Umsetzung ihrer Empfehlungen? 
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Siehe Frage b). 

 

 

Fragenkreis 7:  Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Sat-

zung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Be-

schlüssen des Überwachungsorgans 

 

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungs-

organs zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt 

worden ist? 

 

Nach § 14 Nr. 2 und § 19 Nr. 2 des Gesellschaftsvertrages bedarf die Vornahme bestimmter 

Rechtsgeschäfte und Maßnahmen eines Beschlusses oder einer Beschlussempfehlung des Auf-

sichtsrates bzw. der Zustimmung der Gesellschafterversammlung. 

 

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwa-

chungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt? 

 

Im Berichtsjahr wurden keine Kredite an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Aufsichtsor-

gans gewährt. 

 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen 

ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen 

worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)? 

 

Im Rahmen unserer Abschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte hierfür ergeben. 

 

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, 

Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des 

Überwachungsorgans übereinstimmen? 

 

Im Rahmen unserer Abschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte hierfür ergeben. 

 

 

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen 

 

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immateri-

elle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabili-

tät/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft? 

 

Ja, vor der Aufnahme des Bauvorhabens „Stern“ erfolgte eine Wirtschaftlichkeitsberechnung. 
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b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung 

nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermögli-

chen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)? 

 

Bei der Durchführung der Jahresabschlussprüfung haben wir keine derartigen Anhaltspunkte 

identifiziert.  

 

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend über-

wacht und Abweichungen untersucht? 

 

Eine Kostenkontrolle erfolgt fortlaufend durch die Geschäftsführung. 

 

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? 

Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen? 

 

Bei der Durchführung der Jahresabschlussprüfung haben wir keine Überschreitungen festge-

stellt. 

 

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Aus-

schöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden? 

 

Es liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass im Berichtsjahr Leasing- oder vergleichbare Ver-

träge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden. 

 

 

Fragenkreis 9:  Vergaberegelungen 

 

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, 

VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben? 

 

Als öffentlicher Auftraggeber unterliegt die Kommunalbau Mainhardt GmbH, Mainhardt, den 

Vergaberichtlinien. Es werden jeweils Ausschreibungen vorgenommen, die den Regelungen der 

VOB und der VOL entsprechen. 

 

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzange-

bote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt? 

 

Für wesentliche Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, werden Konkurren-

zangebote eingeholt. 

 

 

Fragenkreis 10:  Berichterstattung an das Überwachungsorgan 

 

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet? 
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Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft wird im Rahmen seiner Sitzungen regelmäßig über die Ent-

wicklung der Gesellschaft Bericht erstattet. 

 

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unter-

nehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche? 

 

Soweit aus den Protokollen der Aufsichtsratssitzung ersichtlich, erfolgt in den Berichten eine 

zutreffende Darstellung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens und der wichtigsten Unter-

nehmensbereiche. 

 

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah un-

terrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß 

abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche 

Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet? 

 

Im Rahmen der Aufsichtsratssitzungen hat die Geschäftsleitung nach unseren Feststellungen 

zeitnah über alle wesentlichen Vorgänge berichtet. 

 

Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie 

erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen haben wir im Rahmen unserer 

Prüfung nicht festgestellt. 

 

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf des-

sen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)? 

 

Im Rumpfgeschäftsjahr vom 17. Mai bis 31. Dezember 2018 wurde die Geschäftsführung nicht 

zu einer gesonderten Berichterstattung in Anlehnung an § 90 Abs. 3 AktG aufgefordert. 

 

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder 

unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war? 

 

Hierzu haben wir keine Anhaltspunkte identifiziert.   

 

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wur-

den Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert? 

 

Es gibt eine D&O Versicherung ohne Selbstbehalt. 

 

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungs-

organs gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt 

worden? 

 

Wir haben keine Anhaltspunkte dafür, dass Interessenkonflikte im Geschäftsjahr vorlagen. 
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Fragenkreis 11:  Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven 

 

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen? 

 

Es liegen keine wesentlichen Vermögensgegenstände vor, die offenkundig nicht betriebsnot-

wendig sind. 

 

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig? 

 

Die Bestände belaufen sich auf eine der Geschäftstätigkeit entsprechend angemessene Höhe. 

 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den 

bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensge-

genstände wesentlich beeinflusst wird? 

 

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben. 

 

 

Fragenkreis 12:  Finanzierung 

 

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zu-

sammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitions-

verpflichtungen finanziert werden? 

 

Die Gemeinde hat im Rumpfgeschäftsjahr 2018 die Erlöse aus der Veräußerung der ersten Bau-

plätze des Quartiers Schönblick in Höhe von TEUR 294 der Kapitalrücklage zugeführt. 

 

Für die Investitionsvorhaben bezüglich der freifinanzierten Wohnungen wurde vor dem Ab-

schlussstichtag ein Bausparvertrag in Höhe von TEUR 890 abgeschlossen, der im Geschäftsjahr 

2019 in Höhe von TEUR 750 zur Verfügung gestellt wurde. 

Für die Finanzierung des „Mietwohnungsneubau Sternareal“ wurde zum Jahresende die Förder-

zusage der L-Bank für ein zinsverbilligtes Darlehen über TEUR 1.593 aus dem Landeswohn-

raumprogramm erteilt. 

 

Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31. Dezember 2018 annähernd 100 %.  

 

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kredit-

aufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften? 

 

Es bestehen ausreichende Finanzierungszusagen; die Finanzlage der Gesellschaft ist gesichert. 
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c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien 

der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit ver-

bundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden? 

 

Zum Jahresende wurden noch keine Finanzierungen vereinnahmt. 

 

 

Fragenkreis 13:  Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung 

 

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstat-

tung? 

 

Nein. Siehe 12 a). 

 

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der 

wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar? 

 

Die Gesellschaft hat im Rumpfgeschäftsjahr ihre auf Langfristigkeit ausgerichtete Geschäftstä-

tigkeit aufgenommen und es wurde erwartungsgemäß ein Anlaufverlust erwirtschaftet, der auf 

neue Rechnung vorgetragen wird. 

 

 

Fragenkreis 14:  Rentabilität/Wirtschaftlichkeit 

 

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/ Kon-

zernunternehmen zusammen? 

 

Der Betrieb der Gesellschaft besteht aus einem Segment. Segmentergebnisse werden daher 

nicht ermittelt. 

 

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt? 

 

Seihe 13 b). 

 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbe-

ziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu 

unangemessenen Konditionen vorgenommen werden? 

 

Im Rumpfgeschäftsjahr vom 17. Mai bis 31. Dezember 2018 wurden noch keinerlei Leistungs-

beziehungen vorgenommen. 

 

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet? 

 

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ist nicht konzessionsabgabepflichtig. 
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Fragenkreis 15:  Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen 

 

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeu-

tung waren, und was waren die Ursachen der Verluste? 

 

Seihe 13 b). 

 

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maß-

nahmen handelt es sich? 

 

Die Geschäftstätigkeit und die Erzielung von Ergebnissen ist vom Gegenstand des Unterneh-

mens her auf mehrere Jahre ausgerichtet, weswegen es nicht der Ergreifung von Maßnahmen 

bedarf. 

 

 

Fragenkreis 16:  Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung 

der Ertragslage 

 

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages? 

 

Seihe 13 b). 

 

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des 

Unternehmens zu verbessern? 

 

Siehe 15 b). 
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die Kommunalbau Mainhardt GmbH, Mainhardt 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Kommunalbau Mainhardt GmbH, Mainhardt – bestehend 

aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Rumpf-

geschäftsjahr vom 17. Mai bis 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Dar-

stellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den 

Lagebericht der Kommunalbau Mainhardt GmbH, Mainhardt für das Rumpfgeschäftsjahr vom 

17. Mai bis 31. Dezember 2018 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut-

schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermit-

telt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der 

Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Rumpfgeschäfts-

jahr vom 17. Mai bis 31. Dezember 2018 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 

Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 

dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.  

 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 

mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 

nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 
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Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestä-

tigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 

Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und 

haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderun-

gen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 

und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 

Lagebericht zu dienen. 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss 

und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 

den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen we-

sentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-

chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind 

die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung 

mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, 

um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beab-

sichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 

die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 

Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verant-

wortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten ent-

gegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 

der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen we-

sentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 

Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 

ele
ktr

on
isc

he
 K

op
ie



Anlage 6 

  3/5 

darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maß-

nahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts 

in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermögli-

chen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen 

zu können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der 

Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 

als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellun-

gen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 

vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 

Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 

entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie 

einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 

zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 

in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prü-

fung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus 

Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn ver-

nünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 

dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 

Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus: 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbe-

absichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen 
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und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 

Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 

Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 

aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße be-

trügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre-

führende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 

können, 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses rele-

vanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 

Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 

gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsur-

teil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben, 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver-

tretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben, 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 

Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 

wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 

besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 

der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, 

dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-

merk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht auf-

merksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges 

Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-

lage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach-

weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass 

die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann, 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlus-

ses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegen-

den Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter 
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Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-

sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage der Gesellschaft vermittelt, 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-

zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens, 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 

zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeig-

neter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorien-

tierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen 

Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten 

Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-

orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht 

ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse we-

sentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-

fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich 

etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

 

 

Stuttgart, den 7. Dezember 2020 

 

Baker Tilly GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
(Düsseldorf) 

 

 

Daniel Deutsch 
Wirtschaftsprüfer 

 

Dagmar Liphardt 
Wirtschaftsprüferin 
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